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 Aufsätze 
 
Dr. Christian Grüneberg Leitlinien der Rechtsprechung des BGH zur Widerrufsbelehrung bei Verbraucherdarle-

hensverträgen 
Die Rechtsprechung des BGH zur Ordnungsgemäßheit von Widerrufsbelehrungen und Widerrufsin-
formationen bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht aus einer kaum noch überschaubaren Fülle
von Einzelfallentscheidungen. Der Beitrag zeigt auf, dass sich die Rechtsprechung dabei an Leitlinien
orientiert, die auch in unruhiger See Halt geben. 
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Prof. Dr. Petra Buck-Heeb Acting in Concert und Verhaltensabstimmung im Einzelfall 
Im September 2018 hatte der II. Zivilsenat zur Verhaltensabstimmung von Aktionären in Bezug auf 
eine börsennotierte Gesellschaft durch eine nicht rechtsverbindliche Absprache zu entscheiden. Mit 
diesem Urteil wird eine bislang im Schrifttum umstrittene Fragen zur Stimmrechtszurechnung nach
dem WpHG geklärt. Gleichzeitig ergeben sich daraus einige Folgeprobleme. 
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Michael Bergfort/ 
Dr. Lambert Köhling 

DRV 2018 – The “German Master Agreement for Financial Derivatives Transactions
(2018)” 
Der Deutsche Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte, auch bekannt als „DRV“, wurde 1993
veröffentlicht. Er hat sich seitdem als Standarddokumentation für Geschäfte zwischen deutschen
Vertragsparteien, aber auch im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr etabliert. Der Text des Rah-
menvertrags ist – bis auf eine 2001 vorgenommene geringfügige Anpassung im Hinblick auf die
Euro-Einführung – unverändert geblieben. Der Rahmenvertrag ist jetzt erstmals einer grundlegenden 
Modernisierung unterzogen worden. Diese neue Fassung des DRV wird in Abgrenzung zum weiter-
hin verwendbaren DRV 1993/2001 als Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (2018) bezeichnet
(DRV 2018). Im Hinblick auf das steigende Interesse auch internationaler Marktteilnehmer an der 
Dokumentation wird der DRV 2018 zum ersten Mal auch als zweisprachige Version angeboten. Vor
diesem Hintergrund soll der nachfolgende Beitrag in englischer Sprache gerade Marktteilnehmern,
die mit der Dokumentation noch nicht so vertraut sind, einen allgemeinen Überblick über das Doku-
ment und seine Besonderheiten geben. Der Beitrag spricht darüber hinaus auch aktuelle Entwicklun-
gen beim Europäischen Rahmenvertrag, dem EMA an. 
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Dr. jur. Veronica R. S. Hoch/ 
Florian Preller 

Die zivilrechtsdogmatischen Beziehungen innerhalb des Investmentvielecks 
Offene Publikums-Investmentvermögen nach dem KAGB stellen nach wie vor eine beliebte Kapital-
anlagemöglichkeit dar. Die zwischen den Beteiligten geschlossenen Verträge sind zwar durchgängig 
bilateral, beeinflussen aber auch die Rechtsstellungen von an dieser Vertragsbeziehung nicht unmit-
telbar Beteiligten. Das führt zu einem Abhängigkeitsverhältnis der Beteiligten untereinander, das
allgemein durch das sog. Investmentdreieck abgebildet wird. Dies ist zugleich ein Beispiel dafür, dass 
das Aufsichtsrecht vermehrt dogmatische Grundsätze des Zivilrechts infrage stellt. 
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BGH   024.7.2018 – XI ZR 305/16 Zu den Anforderungen an die Widerrufsbelehrung 29
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